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Sie haben sich für die Rekrutierung einer ausländischen Fachkraft entschieden und möchten das

Verwaltungsverfahren bis zur Erteilung des Visums beschleunigen? In manchen Ländern kommt es aufgrund

steigender Antragszahlen in den deutschen Botschaften zu Engpässen in der Termin- und Visumvergabe. Das

sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren nach § 81a AufenthG   soll Abhilfe schaffen. 

Erklärvideo: Das beschleunigte Fachkräfteverfahren

Folgende Schritte sind dabei wichtig:

Schritt 1: Fachkraft bevollmächtigt Arbeitgeber
Um das beschleunigte Fachkräfteverfahren zu beantragen, benötigen Sie eine Vollmacht Ihrer zukünftigen

Fachkraft. Hinzu werden im Verfahren weitere Dokumente erforderlich sein:

Eine Muster-Vollmacht finden Sie in der Rubrik „Downloads“.

Schritt 5: Zustimmungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit (BA)

Schritt 6: Vorabzustimmung durch Ausländerbehörde

Schritt 7: Fachkraft beantragt Visum im Ausland

Kopie des Reisepasses

Nachweise zu Berufsqualifikationen
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Schritt 2: Kontakt zur Ausländerbehörde aufnehmen
Das beschleunigte Fachkräfteverfahren beantragen Sie bei der Ausländerbehörde. In der Regel handelt es

sich um die zentrale Anlaufstelle beziehungsweise die „zentrale Ausländerbehörde“ in Ihrem Bundesland.

Sollte es keinen zentralen Ansprechpartner geben, kontaktieren Sie die örtlich zuständige Ausländerbehörde

und bitten Sie um ein Beratungsgespräch.

Die Ausländerbehörde berät Sie über die Verfahrensschritte sowie die notwendige Beteiligung anderer

Stellen. In der Übersicht „Zentrale Ausländerbehörden auf einen Blick“ finden Sie die Ansprechpartner der

jeweiligen Bundesländer. Auf verwaltung.bund.de   kommen Sie außerdem direkt zum Online-Antrag für

Ihre Region, sofern die jeweilige Behörde diesen bereits anbietet.

Schritt 3: Vereinbarung mit der Ausländerbehörde
abschließen

Haben Sie sich dazu entschieden, das beschleunigte Fachkräfteverfahren für Ihre ausländische Fachkraft zu

beantragen? Die Ausländerbehörde und Sie schließen eine Vereinbarung, die unter anderem Ihre

Verpflichtungen als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber, die der Fachkraft und der beteiligten Behörden

(Ausländerbehörde, BA, Anerkennungsstellen, deutsche Auslandsvertretung) beinhaltet. Darüber hinaus

erhalten Sie eine Beschreibung der Abläufe, einschließlich Nennung der Beteiligten, der beizubringenden

Nachweise und der Fristen.

Beim Abschluss der Vereinbarung mit der Ausländerbehörde wird für die Durchführung des beschleunigten

Fachkräfteverfahrens eine Bearbeitungsgebühr von 411 EUR erhoben.

Dokumente frühzeitig zusammenstellen und versenden

Informieren Sie Ihre Fachkraft über die notwendigen Unterlagen und organisieren Sie im

Vorfeld den Dokumentenversand.

Vorab über Anerkennung ausländischer Qualifikationen
informieren

https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/auslaenderbehoerde
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/bundesland
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/1_Rebrush_2022/b_Arbeitgeber/PDF-Dateien/Zentrale_Auslaenderbehoerden_DE.pdf
https://verwaltung.bund.de/leistungsverzeichnis/de/leistung/99010021017000
https://verwaltung.bund.de/leistungsverzeichnis/de/leistung/99010021017000
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/deutsche-auslandsvertretung
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Schritt 4: Anerkennungsverfahren wird eingeleitet

Die Vergleichbarkeit der ausländischen Qualifikation mit einem deutschen Bildungsabschluss ist in der Regel

Voraussetzung für die Erteilung eines Visums für Fachkräfte aus Drittstaaten. Die Ausländerbehörde leitet das

Verfahren zur Anerkennung bzw. Gleichwertigkeitsprüfung der ausländischen Qualifikationen ein.

Die zuständigen Stellen sollen innerhalb von zwei Monaten nach Vorliegen der vollständigen

Antragsunterlagen über die Anerkennung entscheiden. Im Falle des Fehlens von Unterlagen leitet die

Ausländerbehörde die Nachforderung unverzüglich an die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber weiter.

Schritt 5: Zustimmungsverfahren der Bundesagentur für
Arbeit (BA)

Neben der Berufsanerkennung ist die Zustimmung der BA für die vorgesehene Beschäftigung erforderlich.

Abhängig davon, wie das Ergebnis der Gleichwertigkeitsprüfung ausfällt, können Sie das beschleunigte

Fachkräfteverfahren beenden oder fortführen. Soll es fortgeführt werden, holt die Ausländerbehörde die

Zustimmung der BA ein. Die Arbeitsverwaltung prüft, ob die Arbeitsbedingungen den tariflich vereinbarten

oder den regional üblichen entsprechen. Wenn die BA innerhalb einer Woche keine Rückmeldung gibt, gilt

die Zustimmung als erteilt.

Video: Erfahrungsbericht – Das beschleunigte
Fachkräfteverfahren in der Praxis

Schritt 6: Vorabzustimmung durch Ausländerbehörde

Informieren Sie sich vorab über die Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Neben den

 können Sie sich auf dem

Portal   einen Überblick verschaffen.

Beratungsangeboten des Förderprogramms IQ 

Anerkennung in Deutschland 

https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/gleichwertigkeitspruefung
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/programmuebersicht
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/programmuebersicht
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
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Wenn alle Voraussetzungen (u. a. Zustimmung der BA und Anerkennung der ausländischen Qualifikation

sowie ggf. Zusage der Berufsausübungserlaubnis) erfüllt sind, erteilt die Ausländerbehörde eine sogenannte

„Vorabzustimmung zum Visum“ und übergibt Ihnen diese zur Weiterleitung an die Fachkraft im Ausland.

Schritt 7: Fachkraft beantragt Visum im Ausland

Die ausländische Fachkraft muss die Vorabzustimmung bei der Auslandsvertretung vorlegen und erhält damit

einen beschleunigten Termin zur Beantragung des Visums. Dieser muss innerhalb von drei Wochen

stattfinden. Nach vollständiger Visumantragsstellung am vorgesehenen Termin wird über den Antrag

innerhalb von drei Wochen entschieden.

Weitere Informationen im Web

Bundesministerium des Innern (BMI)
Fragen und Antworten rund um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Podcast-Reihe „internationale Fachkräfte finden & binden"
Folge 3: Beschleunigtes Fachkräfteverfahren

Keine Visumsgarantie trotz beschleunigtem Verfahren

Die Durchführung eines beschleunigten Fachkräfteverfahrens garantiert nicht die Erteilung

eines Visums durch die deutsche Auslandsvertretung. Wird keine Vorabzustimmung zum

Visum erteilt oder versagt die Auslandsvertretung anschließend das Visum zur Einreise,

besteht kein Recht auf Rückerstattung der Gebühr.

https://www.make-it-in-germany.com/de/service/glossar/glossar-detail/glossar/do/show/berufsausuebungserlaubnis
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/migration/fachkraefteeinwanderung/faqs-fachkraefteeinwanderungsgesetz.html
https://anchor.fm/dieregionimohr/episodes/Folge-3--Beschleunigtes-Fachkrfteverfahren-e182dfg
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Folge 7: Vorabzustimmung und dann?

URL: https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren

Datum: 2026-03-18 08:15:06 GMT

Seite drucken

https://anchor.fm/dieregionimohr/episodes/Folge-7--Vorabzustimmung-und-dann-e182esv
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/das-beschleunigte-fachkraefteverfahren/print
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1627%26type%3D1568366641%26cHash%3Dd24b8e435e01791b43526c525b926013
https://www.twitter.com/share?text=Das%20beschleunigte%20Fachkr%C3%A4fteverfahren&url=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1627%26type%3D1568366641%26cHash%3Dd24b8e435e01791b43526c525b926013
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1627%26type%3D1568366641%26cHash%3Dd24b8e435e01791b43526c525b926013
https://web.whatsapp.com/send?text=Das%20beschleunigte%20Fachkr%C3%A4fteverfahren%20https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2F%3Ftx_basetpl%255Bmain%255D%3D1627%26type%3D1568366641%26cHash%3Dd24b8e435e01791b43526c525b926013
mailto:?subject=Das%20beschleunigte%20Fachkr%C3%A4fteverfahren&body=https%3A%2F%2Fwww.make-it-in-germany.com%2Fde%2Funternehmen%2Feinreise%2Fdas-beschleunigte-fachkraefteverfahren

